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GZ.: B/WBZ/02251/2016 
 

Hamburg, den 27. Oktober 2016 
 

 

 

 
Kunden-WC 
Aufzug 
 
 
 

 

 

Termine nach Vereinbarung unter der  
Telefon-Nr.: 42891 - 4000 
 
 
 
 
 
 
 

 

Öffentliche Verkehrsmittel: 
S2, S21 Bergedorf 
Bus 235 Rathaus Bergedorf  
alle Busse Mohnhof 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Verfahren Baugenehmigungsverfahren nach § 62 HBauO 
Eingang 26.04.2016 
 
Grundstück  
Belegenheit ### 
Baublock 601-102 
Flurstück 968 in der Gemarkung: Lohbrügge 

 
 
Neubau eines Mehrfamilienhauses mit 6 Wohneinheiten 
 
 
GENEHMIGUNG 
 
Nach § 72 der Hamburgischen Bauordnung (HBauO) in der geltenden Fassung wird un-
beschadet der Rechte Dritter die Genehmigung erteilt, das oben beschriebene Vorhaben 
auszuführen. 
 
Dieser Bescheid gilt nach § 58 Absatz 2 HBauO auch für und gegen die Rechtsnachfolge-
rin oder den Rechtsnachfolger. 
 
Die bauordnungsrechtliche Genehmigung erlischt nach § 73 Absatz 1 HBauO, wenn in-
nerhalb von drei Jahren nach ihrer Erteilung mit der Ausführung des Vorhabens nicht be-
gonnen oder die Ausführung länger als ein Jahr unterbrochen worden ist. 
 
Sie kann auf schriftlichen Antrag nach § 73 Absatz 3 HBauO jeweils um bis zu einem Jahr 
verlängert werden. 
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Dieser Bescheid schließt ein: 
 
1. die Sondernutzung der Baustellenzufahrt (§ 19 HWG). 

die Gehwegüberfahrt (§ 18 HWG). 
 

Nebenbestimmung 
 
Die Sondernutzung für die Benutzung der vorhandenen Gehwegüberfahrt als Bau-
stellenzufahrt wird befristet für die Dauer von 3 Monaten erteilt. 
Vor Beginn hat ein Ortstermin mit dem zuständigen Wegewart stattzufinden, wo der 
genaue Zeitraum und der Flächenumfang festgelegt wird. Hierzu hat sich der Bau-
herr mit dem Wegewart unter Tel.: 040-42891-3085 oder 0172-4307368 in Verbin-
dung zu setzen. 
Das Vorhaben ist nach den öffentlich-rechtlichen Vorschriften auszuführen 
Insbesondere sind zu beachten: 
- die Vorschriften des Hamburgischen Wegegesetzes (HWG) 
- die Vorschriften der aufgrund des HWG erlassenen Rechtsvorschriften. 
Angrenzendes Straßenbegleitgrün darf durch die Bauarbeiten nicht beschädigt wer-
den und ist zu schützen. 
 
Pro Grundstück ist eine Gehwegüberfahrt zulässig. Hier ist bereits eine Gehweg-
überfahrt vorhanden. Soll diese umgebaut oder zurück gebaut und an anderer Stelle 
wieder hergestellt werden, so ist dies mit dem Wegewart in einem Vor - Orttermin 
abzustimmen. Der Bauherr hat alle erforderlichen Kosten einschließlich evtl. Kosten 
für das Versetzen von Straßenbeleuchtung, Straßenschilder u.ä. zu zahlen. 
Straßenbegleitgrün darf nicht zerstört werden. 

 
 
Planungsrechtliche Grundlagen 
  
Bebauungsplan Lohbrügge 16 
 mit den Festsetzungen: WR II 
 Baunutzungsverordnung vom 26.06.1962 
 
Vorbescheid Gz.: B/WBZ/04136/2015 vom 27.11.2015 
 
Ausführungsgrundlagen 
   
Bestandteil des Bescheides  
 
- die Vorlagen Nummer 
   
 9 / 3 Flurkartenauszug 
 9 / 6 Berechnung GRZ/GFZ 
 9 / 8 Baubeschreibung 
 9 / 9 Lageplan/wegerechtl.Belange 
 9 / 20 Lageplan/Schnitt/Ansichten 
 9 / 21 Grundrisse/Kellergeschoss/Erdgeschoss/1.Obergeschoss/Dachgeschoss 
 9 / 22 Berechnung / Geschossflächenzahl 
 9 / 23 Nachweis / Fahrradplätze 
 9 / 24 Brandschutzplanung 
 9 / 25 Lageplan 
 9 / 26 Abfallmengenberechnung 
 
Sie sind im Rahmen des gesetzlich geregelten Prüfungsumfanges verbindlich. 
Die Grüneintragungen in den Vorlagen sind zu beachten. 
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Erteilte Abweichungen von öffentlich-rechtlichen Vorschriften 
 
2. Folgende planungsrechtliche Befreiungen werden nach § 31 Absatz 2 BauGB erteilt 
 

2.1. für das Überschreiten der rückwärtigen Baugrenze um 4,0 m. 
 

2.2. für das Überschreiten der zulässigen Zahl der Wohnungen um 4  auf 6 Woh-
nungen (§ 2 Nr. 2 des Gesetzes über den Bebauungsplan Lohbrügge 16) 

 
3. Folgende bauordnungsrechtliche Abweichungen werden nach § 69 HBauO zuge-

lassen 
 

3.1. für die Unterschreitung der Mindestbreite des Flures von 1,50 m um 0,125 m 
auf 1,385 m im Bereich der barrierefrei erreichbaren Wohnungen im Erdge-
schoss (§ 52 Abs. 4 Nr. 1 HBauO) 

 
3.2. für die Unterschreitung der erforderlichen Mindestgröße der Bewegungsflä-

chen von 1,50 x 1,50 m in den Sanitärräumen (§ 52 Abs. 4 HBauO) 
 

3.3. für den Verzicht auf Herstellung einer 3 m breiten Fläche mit weniger als 10% 
Neigung zwischen der öffentlichen Verkehrsfläche und der Rampe zur Tiefga-
rage (§ 5 Abs. 2 GarVO) 

 
 
Genehmigungseinschränkungen (aufschiebende Bedingung) 
 
4. Mit den entsprechenden Bauarbeiten darf erst begonnen werden, wenn über fol-

gende Prüfgegenstände ein Ergänzungsbescheid erteilt worden ist: 
 

4.1. Standsicherheit  
Hierfür ist der erforderliche Nachweis gemäß § 14 der Bauvorlagenverordnung 
in der geltenden Fassung (BauVorlVO) zur Prüfung nachzureichen.  
 

4.2. Nachweis des Wärmeschutzes und der Energieeinsparung  
Hierfür sind die erforderlichen Bauvorlagen gemäß § 16 der Bauvorlagenver-
ordnung in der geltenden Fassung (BauVorlVO) zur Prüfung nachzureichen.  
 

4.3. Prüfung der abwasserrechtlichen Belange  
Hierfür sind die erforderlichen Bauvorlagen gemäß § 18 Abs. 2 der Bauvorla-
genverordnung in der geltenden Fassung (BauVorlVO) zur Prüfung nachzu-
reichen. 

 
Diese Einschränkungen verlängern nicht die Geltungsdauer der Genehmigung nach 
§ 73 Absatz 1 HBauO. 

 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wider-
spruch bei der im Briefkopf bezeichneten Dienststelle einlegen (§ 70 VwGO). 
   
Der Bescheid umfasst auch die 
 
 ### 
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 ### 
 ### 
 
 
  
 
 
 
Unterschrift 
 
Gebühr 
 
Über die Gebühr ergeht ein gesonderter Bescheid. 
   
 
Weitere Anlagen 
 
 Formblatt - Mitteilung über die Innutzungnahme 
 Anlage - Statistikangaben zur Umsetzung des HmbTG 
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Anlage zum Bescheid 
### 
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Anlage 
 
STATISTIKANGABEN ZUR UMSETZUNG DES HmbTG 
 
Dieser Bescheid wird im Transparenzportal Hamburg veröffentlicht (§ 3 Abs. 1 Nr. 13  
HmbTG). Vor der Veröffentlichung werden persönliche Daten aus dem Dokument ent-
fernt. 
 
Für das Transparenzportal wird der Bescheid um folgende Angaben ergänzt: 
 
Art der Baumaßnahme: Errichtung 
Art der beantragten Anlage: Gebäude, Gebäudeklasse  3 
Art des Gebäudes nach künftiger Nutzung: Reines Wohngebäude 
Zahl der Vollgeschosse: 2 Vollgeschosse 
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